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 Veröffentlicht am 22.03.1995

Norm

stmk BauO §63

VersVG §23

VersVG §25

Rechtssatz

Einen Versicherungsnehmer tri1t an einer Gefahrerhöhung durch vorschriftswidriges Aufstellen eines Ofens in einem

Holzhaus ein Verschulden, wenn er sich eines nicht befugten Gewerbemannes bedient, ohne sich zuvor über die

fachliche Eignung der herangezogenen Person zu vergewissern.
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